
585 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen desN~tionalrates (V. G.P .). 

Regierungs~orlage. 

über 
Bundesgesetz vom 1948 zuführen ull1ldl ,dlas, Ergebnis ,der ersuchen,den Stelle 
den Rechnungshof [Rechnungshofge- mi,tzurei[ienr. ' , 

setz (R. H. G.) 1948]. 

1. Ab s c h n i't t. 

Die Aufgaben des Rechnungshofes' hinsicht
lich der Gebarung des Bundes. 

A. Hoheitsverwaltung, Monopole und 
Bundesbetriebe. 

1.' Redl!ruungs1- 'ullid Geb,arun,gs
ko TI t roll e. 

§ 1. (1) .Der RechJnlungslhoif hat die GeIb~rung 
der l~eSalmuen St,aiatslW1i,rts'cP.a~t ,zu Ü:berprülfen. 
Dieser überprüfung ,unJtler'liegen: " 

1. Die gcslamite Aus!gaben- 1l!l1Jd Elrunahmen-
gelbarung ldies Booldes,; . , 

2. ,die ,ges,amte Sdlui~denlgieb3Jrunlg des ;Bu.n;des; 

3. ldie ,Gelba:rung mi.t ,dem heweglichen' und 
unJbeweg~~chen IButndiesv,ermögen. 

(2) AUlsgaiben, die vom SundeslVoranschlag 
(BUlnldeslVoralntschi:agseDitwurlf) hins,i:chrJi,ch ilhrer 
HÖlhe odler ihrer Natur aibwe~chen; hat ,der 
Rech,n'unlgs'hoif z'u üherwalchen. Der,alrt,ige Geba... 

, rungs1fä.KIe lSli.nld Idalher, sOlw,eit slie nicht bereits 
dwr,ch Sonldiergesetze bewil)li'g,t 'slinid, '00m Rem
!lJUII1Igshoif - wemn müchlt 'Gefahr ,~m Verzutge ist, 
vor ilhnem v.ot1!zug,e - :zur Kenl11tn,i:s ZJU br~ntien; 
h:eruruter lfIalllen aluch jme Geibar:u.ngSlfiV:1lie, iIn 
dienen es- sich um d!ie Ü1b.erschnevt'Unlg ei,ne:s eilner 
au1:wei\S>Cnden St'e!1:re IlalUit ;dier T ei(lhd;te zum Bun~ 
dJelslv,or,a,rus,m;alg zugewLeslen:en TdJkrec!i:'uelS iha,n
dielt. 

(3) Dem RechinltLngsiholf oIMiegtalußerld:emd~e 
01bt;rprrüfulIllgder Geba.r:Ulnlg jmer .Fonds., Stl1ftull1-
gen u\f1Id A,rustal:'t'en, d:e vo.n :BUlndesorga,nen older 
von Person.eil .QP-?rsonenlgemei.n;s·ehaften) verwaL 
tet werden, die Ihi,ezu von Organen des BUlnJd'es 
best,elltt S1.rudl. 
, (·iJ Der Recl1!l1u'nlgsih'oIf halt aulf hegrii11'det'Cis 
Ersuchen der HwndeSf<1gierunlg oder eiln~s, Bunldes_ 
mi[}ii,slbers in se:,nen W.ilrikunrgs:bere:ch faNendie he_ 
so~dere Ak~ ,der' GeiblarurugsülherpJ1Üifung .diurch-

§ 2. (1) Bdi AusüibUJn~ seiner Kontl'o;1e gemäß 
§ 1 halt ,der R..ecM:wngshof ksttzus,wICen, ob die 
Geharu;Ug den Ibesrtelhenlden Gesetzenurud ,den 
alulf GrunidcNesoer ,Geret'z,e erlg.a:11Igenen- Verord
nunigen und sonst,ilgen V or,~chrilfiten ,entspricht, 
fer.ner ,üb 5[e sparslalID, W:~r't1S.chaiftli,ch unlcr zweck
mäßig ist. Keinesfalls darf er sich auf die bloß 
ziff.ernmäß:ige N a'chp rülfu:nig ,hes:chränlken. 

(2) .Der ~chlnlUll1gsihOf ist ventilflkihtet, bei Aus
übung d~eser Kontno11e SOWOih[1 die Mögl1'iichke:it 
dler Hera!bmindJerull1\g !()ldter VermeidUmig v,ooIA·us_ . 
galben, ,abi audl :dler Erhöhung ode'r Sch!a[fun!g von 
Einil1,aIhmen walhrlrune'hmen. 

§ 3. (1) In Ausübung und zum' Zwecke der ihm 
ohlf.-egendien KOlnltroJ,le ver1keihl"t ,der Rechnu1ll:gs
hof mit allen seiner überprüfung unterliegenden 
StelllIen unrrnittellb.a"r. 

(2) Er li~>t he:fug:t: 
- 1. von di.csen Si:eW1en jede~~t schrifuJlh:h oder 

im kurzenW'Clge 'aLLe ilhm erltor:dierl~~eh erslchei
nenJden Auskünfte zu verl,angen; 

2. die Hlmenld.un!g vün Rechnung5hrüche,rn, 
-,hell~gen urud sonstilgen Belhe1lfen {wie Gesch,äJftSl
stücke, Korresiponldenzen, Vel"trälg.~)zUl V'eri:~a11lgen; 

3. ,dur,ch seine OngaJne 'aIllJ Ort ·und Stei:1e in Idlie 
m~1t der Gelba'rung l~mZws,amttnenihal11ig steihenden 

'Bücher, Redmung6belege und sonstig,en Behelfe 
Eiil1Jsch~u zu nehmen ;und 

.4. d:e Vornahme von, :Lokallerihebun:gen '(wie 
Ka's~enlPr:üf'lli11lgen) bei; ei.ruer LDilelnti>tsr~meaurch 
die vorgesetzte Verwall1tllinlgsbelhönd:e zul 'vera:n
lassen und an diesen Amtshandlung.en durch seine 
011garue ' teilizun.eihmensowi.e auch I&iie PrutUlnlg 
von V,er.la:gs,kas~en llillJrerHeizieihunlg ei:nlesleitten
den Be3Jmten der 'betreffellJden D:ensltst~:lle vor
zllioohmen. 

§ 4. (1) DieEm § 3, A'bs. {1), ,genanJnten SteIrren 
halben dilie't Anifrag,en .dies: Rechnunlg5hofes ohnte 
Ve.r!Zulg vOi;I1ill1lhaI:tii~ch un~ ·unm~tte!lhaT, zu be~n't
worteru, allle albv·e.r1a1n~ten A>UiSkünlfte zu erteüen 
und jedem Verlangen Zu entsprechen, das der 
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RJechn.uri:gshof lZJUIffi Zwecke dler DurchifUlhrUlfl!g und 'dem Bundesministerium ;für Fina!lzen mitzu
der K,onltroHei:m ei~1nen Fa!BIe 'S,t'fILk. teilen und enUsprechende Anregungen zu' geben. 

(2) D~Itl. IBU!IlIdiesmilIlii:stleri,en gawl;e clied!iesen 
llIIlilllL'tteilbar llllaochgoondneten Dienst:ste!i:,en, Mono
pole und Bundesbetr,iebe haben alle Vor'schrift.en 
urudL 'aillLgemeinen An,011CnIlJUII1i~crn,, Idlie d1e, Ei'ru'llJaih
men UIIlId AUlSIg'3.1ben Ides iBurndieszum Gegens't:tI1ld 
halhen odler dlie sidl rübdhaUipt arulf Iclliie. Fiinlalnrzen 
des Bundes auswirken, g:eichzeitig auch dem 
RJech.ruwrugsihOif mitiZ utei1en. 

§ 5. bas Ergebnis seiner überprüfung sowie 
. 31Ji1ifärL~ge aus diesem Amllasse 'S1ch ety,telhendle An

trä,ge Ih3lti ,der. RechnUlI1igsihoif Iellen rüherpnÜlften 
Soe.llen entweder '\JlI1fIIllrttei1ha:r ,oder irrn Wege der 
saidlKlch im Betracht komme11lden Oberlbtihöfldem 
lxihnlfltiZuge'ben. DiJe erlW'"aJhnlten SveHen Ihalben zu 
dien .~,t:gteoeii!lt,en IB,eam'StalI1diunlgen U!'IlJd Anträ,gen 
des RechnuIlig.stholfes lliämJgs,ten5 ~.ruruerhanb Idrei>er 
Monalte U!IlIt'er IBelkam.rutgalbe Idler aJ!J:enfaills ,getrolf
fenen Maßruaihmen Ste11'Ulnig ~u nehmen. Das Er
gebln1i:s seiner Ü1bellPriÜfUllljg :halt ldier Rechn,un:goS1holf 
audl ,den in !Betracht kommeruden BUIIlldeslll1:n[

. sterien mitzuteilen. 

2. 0 r d nun g des Re c ih nun g s wes' e n s. 

§ 6. (1) Der Rechnungshof sorgt gemeinsam mit 
dem 'Bundesministerium für Finanzen für ein 
zweckmäßiges ,und möglichst einfaches Ver
rechnungsverfahren; insoweit hiebei die innere 
Einrichtung einer Dienststelle ber·ührt- werden 
könnte, ist auch das Einvernehmen mit dem 
zuständigen Bundesministerium herzustellen. 

(2) pie lBundesministerien dürf,en grundsätzliche 
Vorschriften und Anor,dnungen 'im Rechnungs
und Kassenwesen ,nur im lEinvernehmen mit dem 
RechnungshoJ und dem iBundesministerium für 
Finanzen treffen.· 'Das mit diesen Stellen ge
pflogene Einvernehmen i6tm der betreffenden 
Verfü-gung stets zu berufen. 

(3) Son6tige Vorschriften und A~or,dnungen all
gemeiner Natur im Rechnungs- und Kassenwesen 
sind vor ihrer Her:iusgabe dem Rechnungshof 
und -dem iBundesministerium für :Finanzen mit
zuteilen. 

§ .. 7. Jm Falle von ,Meinungsverschiedenheiten 
grundsätzlicher iBedeutung über die Anwendung 
oder Auslegung von Verrechnungsvorschriften 
und über die Verrechnung einzelner Gebarungs
fälle (Kreditbelastung) hat -das lBundesministerium 
Jür Finanzen vor der Entscheidung das Einver
nehmen mit dem Rechnung.shof zu pflegen. Wenn 
ein ElllNernehmen nicht erzielt wir,d, sind die Be
stimmungen des § 9, Abs. {I), sinngemäß anzu
wenden. 

§ 8. Der Rechnungshof hat Wahrnehm:lllgen 
hinsichtlidl ·der Organisation und -dei' Ausübung 
des Rechnungsdieru;tes sowie hinsichtlich der Art 
der Leitung der -den lRechnungsdienst v'er6·ehenden 
Dienststellen dem zuständigen lBundesministeriuin 

3. Er s te 11 u n g ,d es lB u n -cl e s r e c h nun g s
ab s chI u s ses, Na c h w eis u n g . cl erB ~ n

des s c h u I den, Se.r i c' h 1: er s t a. t tun g. 

§ 9.(1) Der Rechnungshof bestimmt im Ein
vernehmen mit dem ,:sundesmin'isterium fiir 
Finanzen den Zeitpunkt und die Form der jähr
lichen Rechnungsablage. Er hat die ihm unmittel
bar vorzulegenden Jahresrechnungen zu prüfen, 
vorgefundene :Mängel im unmittelbaren Ver<kehr 
mit ·den rechnungslegenden Stellen zu beheben 
und -den rBundesrechnl.1ngsab6chluß zu verfa'ssen. 
Dieser ist vor der Vorlag,e an· den National
rat dem ,Bundesminister für Fi'nanzen zur 
Stellungnahme zu übermitteln. Der Bundes
minister für Finanzen ,kannsodann innerhalb 
dreier Wochen Äußerungen· z,um 'Bundesrech
nungsab6chluß erstatten, die der Rechnungshof zu 
berücksichtigen oder .mit allfälligen Geg,enbemer
kungen zugleich mit dem Hundesrechnungsab
sch:ußdem Nationa!rat vorzuiegenhat .. Der 
Rechnungshof hat den Bundesrechnungsabschluß 
dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Be
handlung jedenfal16 spätestens acht Wochen vor 
Ablauf des nächstfolgenden Finanzjahres vorzu
legen. 

(2) Zugleich mit dem Bundesrechnungsabschluß 
hat der "Rechnungshof dem Nationalrat jährlich 
einen Nachweis' über den Stand der BUl1des
schulden vorzulegen. 

(3) Der Rechnungshof hat jeden an den 
Nationalrat gerichteten Ber,icht vor der Vor:age 
an den Nationalrat tlemBundes<kanzler mitzu
teilen. Die Bundesr.egierung 1>.~nn binnen sechs 
Wochen Äußerungen' zu einem so:chen Bericht er
statten, die der Rechnungshof auf ihren Wunsch 
zugleich mit dem !Bericht dem Nationalrat vorzu
legen hat. IDer !Bericht kann jedoch auch scho:n 
vor Ablauf dieser sechswöchigenFrist mit Zu
stimmung der Bundesregierung dem Nationa!rat 
vorgelegt werden. . 

4. Ge -g e n Z eie h ,n u n g der S eh u.l d-
u r k und en des,:s und e s. 

§ 10. (1) AI:e Urrkunden über Finanzschulden 
,des Bundes sind, so>yeit sichdara'lls eine Ver
pflichtungdC6 Bundes ergibt, vom Präsidenten 
des Rechnungshofes, in dessen Verhinderung von 
seinem SteHvertreter, geg,enzuzeichnen. Die Ge
genzeichnurig gewährleistet lediglich die Gesetz-
mäßigkeit der Sehuldaufnahme und ,die or,dpungs
mäßige Eintraog1:ing in das Hauptbuch der Staats
.schuld. 

(2) Wenn bei Aufnahme von Finanzschulden 
keine Ur<kunderi ausgestellt wer,den, hat der Rech,.. 
nungshof die Eintragung dieser Schulden in die 
dafür vorgesehenen Bücher ständig zu über
wachen. 
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B. Wirtschaftliche' Unternehmungen. I beteil~.gt .ist. Einer .finanziellen !Beteiligung ist die 
§ 11. (1) iBei w.irtschaftlichen U nternehmlln -:ren treuhandlge Verwaltung von Bundesvermögen, 

mit eigener Rechtspersönlichkeit, die durch ~in d.~e t!bernahme der iErtrag.s-oder.:Ausfalls?aftung 
besonderes Gesetz geschaffen werden. und die f~: eme U~ternehmung,dle Gewährung e1ßelSzur 
Bundesverrrrog,en als Treuhänder z'u verwalten Fuhrung emer Unternehmung notwendigen Dar
nahen oder für die ,der Bund eine AU6fallshaftung l:hens aus Bundesmittdn '?der dieZ~~endung 
trägt (Wirtschaftskörpern), hat ,der Rechnungshof emer d~selhen ~wecke dlenen~en Beihilfe aus 
die Wirtschaftlichkeit und. Zweckmäßigkeit der B~nd~smItteln glelchz~halte~.iDle C:berp~ü(ung, 
Geba.rung. im ganzen oder hinsichtlich, gewiSlSe'r die, sich .. ~uch. auf die WJrts~ftltehkelt un.cl 
Teilgebiete, die ,Einhaltung der bestehenden Vor- Z.we.ckm~ßIgk~lt ,der Geb~run? 1m ~ganzen oder 
schriften ,und die Richtigkeit der Jahresrechnung hmslchtltch emz~lner. Te~lgebl.etedieser Unter
durch Einsichtna~me in die Rechnungsbücher, nehmungen sowie. auf die Elnhaltung~er be
-belege und ,!Sonstigen !Behelfe (wie Geschäfts- stl:hend~n Vors.chnften zu er!Strecken hat, 1st nach 
stücke, Verträge, Korrespondenzen) sowie durch folgenden !Besummungen vorzunehmen. 

Einholung von AuFklärungen zu prüfen. (2) Die ßundesministerien, die die Interessen 

(2) D~e Unternehmungen haben .aUjährlich die des Bundes bei ,diesen Unternehmungen wahr
Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen samt Ge- nehmen, haben von den ihnen zukommenden 
schäftsberichten dem Rechnungshof zu über~ Bilanzen und Rechnungen dieser Unternehmun
mitteln. I~ie ,überprüfung der Jahresrechnung ist gen ·sofort nach Einlangen dem Rechnungshof eine 
vor Ertetlungder vorschriftsmäßigen [Entlastung Gleichschrift zu übermitteln und diesem auch 
vorzunehmen. Der 'Rechnungshof hat das Eroeb- binnen drei Monaten das Erg,ebnis ihrer all
nis ,der Überprüfung .der Jahresrechnung s;wie. fälligen ,Prüfung mitzuteilen. Zugleich sind dem 
seiner sonstigen \Prüfungen dem A ufiSich.tsorgan der Rechnungshof die !Berichte' etwaiger Vertreter' 
{jnternehmung sowie dem zuständigen Bundes- des iBundes inder Verwaltung dieser 'Unter
ministerium mitzuteilen. nehmungen bekanntzugeben und ist ihm alles 

etwa 'sonst noch erforderliche Aktenmaterial zur 
(3) UnbelSchadet der ihm gemäß den Abs. (1) Verfügung zu halten. 

und (2) obliegenden 'Überprüfung hat ,der Rech- (3 D R ch' 61h f füh d' P "f 
nungshof auf (Ersuchen ,der !Bundesregierung oder H') d: der '.~ .nung .. ßo Ab r(t

2
)· le I ~u ung an 

des zuständigen ~undesministers auch besondere an er 1 m ge~a .. s.. . zug .. ommenen 
Akt d Üb "f . d eh ["h . d d Unterlagen durch. Betragt ,die Betelhgung des 

E 
e
b

· erd' erprchu un
d
g . ur zu u. reru ~n as Bundes an einem Unter·nehmen mindestens ein 

rge lllS ,erersu en en Stelle mltz:utetlen. D' I d 'G d'k . I .' d 1) ch 

! 
ritte" es' r·un· aplta s, so Ist er ll"e nungs-

(4) Der Präsident des Rechn~g&hofes ,kann zu ~of .~um. Zwecke dieser ~~üfung ,übel'dies befug:, 
den Verhandlungen .des AufsIchtsorganes fall- In samthche Rechnungsbucher, .:belege und die 
weise oder ständig Vertreter mit ber.atender sonstigen !Behelfe (wie Geschäftsstücke, Verträge, 
Stimme entsenden. Diese Vertreter haben da6 Korrespondenzen) ·einschließlich jener des laufen
Recht,di,e Behandlung bestimmter Gegenstände zu den GelSchäfts,jahres Einsicht zu nehmen und alle 
begehren. lSie lWnnen vom :Aufsichtsorgan und ihm erforderlich.ersch,einenden Auskünfte zu ver
vOm Vorstand jederzeit Auskünfte verlangen. langen. Diese Befugnisse stehen dem Rechnungs

hof auch zu, wenn es sich um einen der im 
Abs. 1~1) angeführten, einer finanziellen Beteili
gung gleidlzuhaltenden Fälle handelt., 

(5) Unternehmungen, an denen eine der im 
Abs. (1) erwähnt,en Unternehmungen finanziell 
beteiligt ist oder bei denen ein gemäß § 12, 
Abs. (1), dieses iBundClSgesetzes einer finanziellen 
Beteiligung gleichzuhaltender ;Fall 'Vorliegt, .kann 
der Rechnungshof unter sinngemäßer Anwendung 
der <Bestimmungen des § 12 überprüfen. Das Er
gebnisderPrüfung hat der Rechnungshof in 
diesen IFällen den . Aufsichtsorganen der im 
Abs. (1) genannten Unternehmungen und den 
zuständigen Bundesministerien, wenn es sich aber 
um ein Ersuchen gemäß Abs. (3) handelt,' den 
ersuchenden Stellen mitzuteilen. 

§ 12. (1) iDem Rechnungshof obliegt die über
prüfUng ISOnstiger Unternehmungen, die der Bund 
allein betreibt oder an denen der iBund finanziell 
beteiligt ist. Überprüft der Rechnungshof die Ge
b_~rung einer solchen Unternehmung, so kann er 
auch ·die Gebarung der Unternehmungen über
prüfen, an denen diese Unternehmung finanziell 

(4) Inden Fällen, in denen eine der in Abs.(i) 
genannten Unternehmungen einer ,Pflichtprüfung 
unter unmittelbar,er oder 6inngemäßer Anwen
dung der Hestimmungen des A.ktiengesetzes durch 
einen vom Rechnungshof im lEin vernehmen mit 
dem zuständig,en Bundesministerium bestimmten 
Abschlußprüfer unterzogen wird, vollzi,eht ,der 
Rechnungshof die (Prüfung auf Grund des ihm 
vorzulegenden Berichtes des Ahschlußprüfers. Der 
Rechnungshof ist befugt, vom Abschlußprüfer 
weitere Auskünfte einzuholen; wenn es im Ein
zelfall geboten ist, kann der Rechnungshof auch 
AuskünJte von ,der Yntemehmungeinholen und 
fa!lsdie Voraussetzung de~ tAbs. (3), Satz 2, 
gegeben ist, selbst bei der Unternehmung eine 
ergänzende überprüfung vornehmen. Hiebei 
kann er in sämtliche Rechnungsbücher, -belege 
und die 60nstigen :Behelfe (wie Geschäftsstücke; 
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Verträge, Korrespondenz,en) s:inschließlich jener 
des laufenden Geschäftsjahres Einsicht nehmen 
und alle ilhm erfor.derlich erscheinenden Auskünfte 
ver lang,en, iDer Rechnungshof kann im Einver
nehmen mit dem zuständiogen Bundeöiliini
steriumden Abschlußprüfern Richtlinien für die 
Durchführung ihrer Pr4fungen erteilen, 

(5) Das Ergebnis 'seiner Prüfung hat der Rech
nungshof den zuständigen Bundesministerien und 
dem Bundesminiöterium ,für Finanz,eru mitzu

11. A b s c h n i t t. 

Die Aufgaben des Rechnungshofes hinsichtlich 
der Gebarung' des selbständigen Wirkungs
kreises der Länder, Gemeindeverbände und 

Gemeinden.' . 

1. Länder. 

teilen, 

§ 15. (1) Der RechJnJwnlglSlhof !ha't dJile in ·den 
sellbSltmdliJgen Will"kUlIllgstkoolis dier Lärud.er faGlenldie 
Ge!barUlllIg. Ifern,er ,die Geiba,r.uiIllg von Stilftu.ngen, 

.. f,olnldsund AIl/S,ta!!ten., Id!ie 'V0iIlJ Orga'n~n 'eines 
(6)' Aus Anlaß der üb~rprüf:ung ~d,~rch . ,?rgane i Land,es oder von IPerSlOlI1Iell: {Pe~~onen!gemei:nS'chaf_ 

des Re.~hnungsho~es, sowie bel Veroffentltchung ten) vel"'WaJoor wendJen~ ,die llle'zu von Orga'nen 
der Prufungsergebmsse darf das Geschäfu>- und dleG LalIl!d~ Iheslt.elh sEInd, !W'el:te.r Kilie Gebaorung von 
Betriebsgeheimnis der überprüften Unternehmung UnltemeihlffiUilllgen, ·die ein Land ,aHei:n betreibt 
nicht verletzt wer·den. OIder '3)n dMena!111e 1fi:,ruanrziJellllien Amei~e ei.nrem 

c. öffentlich-rechtliche Körperschaften und 
sonstige Rechtsträger. 

Land ol&'r mlelhrereru ILämldienn zwSlt,elhen, ZUi ülber_ 
priiJfen, ner KoJlltI1ol['ediurch &n RechriUinlg.stholf 
U>iI1tJeI1li~gen .wch jerue Uruternelh!nunlg·en, klieren 
sämtlilche An10efille s,ich im 'Ei·gentum mehre'rer 
öffent:lid1-r.echdvchle.r . Gelbliletsk<011pers,cha!ft,en b'e
finJdlen, wefl[1: melhr aLs dli.e HäHte der AIIlJr-e1ir.ie 
im Eigentum eines Landes 'stehen, ni·e über
pt1ÜlfulD\g ha·t ",ich aJUf dEe ziffernmäß~ge RvchtiJg
keilt ,de'r Gelba,rUiDg., autf l:lhreÜibereinlStimmung 
mit .dJenooslteihenden V 01'S chr.iJfreru, Iterner aulf 
ihre SparSla.mJk'eit, Wi'rrs,cha~,rli,ch'ke;t und Zweck
m~ßilgikeitzu erS'tfiecken; sie Umfaßt fe'doch nEicht 
d'ie lfürdl:e Gelbarunlg maßlgIeibelIl!&n .ßeSlcMus~,e 
dler verf3lSl~UiDlgsmäßilg zUi&cä!nldligen Vertretungs
klörper, 

§ 13, (1) Die Gebarung öff,entlich-rechtlicher 
Körper6chaften mit Mitteln ,des Bundes und mit 
den ihnen aus öffentlichen Mitteln zur IFörderung 
der Zwecke der Hoheitsverwaltung des Bundes 
zur Verfügung g-estellten Geldbeträgen unt~r
liegt der überprüfung durch den Rechnungshof. 
Hiebei prüft der Rechnungshof ,in '~inngemäßer 
Anwendung der §§ 3 und 4, Abs, (1), die 
ziffernmäßige Richtigkeit, die auftrags- und 
widniungsmäßige Verwendung öowie die Spar
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig'keit 
der Gebarung, 

(2) We>nn e:iJne ldier in Albs. (I) ,genannten U 11,

(2) Das Ergebnis seiner überprüfung hat der ! remeihmUinJgen, dlie ml~r eigener RechtspersälIl!li'ch_ 
Rechnungshof den zuständigen Sundesminis~erien keilt alli'ilg>es'ta.ttet si11ldl, einu PIf'!li,chtprülfung ulmer 
mitzuteilen, UiDmit>tellibafier OIdier si~run,gemäßer Amve.nd:Uing der 

(3) Wer,denso11ßt Bundesmittel einem auße~halb BesÜn1lInUiDIgen 'des, Aihie~\ges,e~lZes durch eiiI1le,n 
der Bundesverwaltung stehenden iRechtsträger zur VOJ1J ,dJer:La,rudes,relgleruiIl1& 1m Blnlve11llJelhmen ,~'llt 
Erfüllun b t" te Z ck V f' dIem ,ltechnu.ngshof heemmmten Nb~chlußprufer 
ste

'l'lt 'sogk es Imdem
r 

'Rrech
we 

\oZfur-l
l
' eVr ugung

d 
ge-I uU.lt,er,zogen wird, vOI~llz~eht der RechnUin;gsilwf 

, ann . nungsn <.I e erwen ung d' "f ) 'l 
dl'ese M' t I "f H' b ' fi d d' B' le Pm ung auf Grund ,des Ihm vorzu egendcn 

r' It e pruen. le el n en le esum- B 'ch d :b ch1 ß "f' chn h { 
mungen der Abs. (1) und (2) öinngemäß An- . erl

b 
Itf~ ~ A, I~ AI:iub' ,Phl1Ul l ßers",:I?,er Re, lun:gAs

l 
01 

wendun a 1~1t . i€l wgt, vülm 6'C : 'llI pnUler WeItere UIS-

'" kJÜJruf.ue ejruzulhol~en; wenn es ,1m Ein:zetifall1 ge-
§ 14, (1) Der Rechnungshof ist befugt, seinen buten i~t, ,k3lIlJll Ider R,echnUiDlgslhoJf a'l.!'ch Ausküruf

Kontrollmaßnahmen, insbesondere in den Fällen te von ,eller UnternehmUihig ei,nlhollen unld s.e1bslt 
der §§ 11 mld 1,2, Sachverständige zuzuziehen, bei: 'der ,uruooll!lle!hmUinlg ,eLne el1gän'~enldle O!bel"!prü_ 
Die Auswahl dieser Sachverständigen' hat nach. fung vornehmen. Hiebei kann er . in ,sämtliche 
Anhören des' beteiligten Bundeöministeriunis zu RechnlUiflgsbücher, -Ibdf1ge 'Urud Idie ISlonlsti'g,en Be
erfolgen. Die Sachverständigen sind' für diese heJ:fe{wlJe Ges'chälntsstücke, Ve~träige, Korrespon
Tätigkeit vor Gericht zu beeiden. denzen) einls:chllließ~:i,ch j1ener ,dies l'au~,enlden Ge

s'chätts'jalh'res, lEi,rusl~cht ne!h'meiJ. u\l1idlrulile iJhm er
ttorderllich enslcheilnlendlenl :AUisikünlfte verlalDigen, 
D1e LmdJes,~gi'eruJnig ~anIl' im Emvern.ielhmen m(it 
dem R,echruu'l1lgsIhOif ,dlen Albsch~juß'Prü,f.ern Ri,Cht~ 
Enüe.n !flikdie Durchfülhru.nlg ihrer Pl1üf'ungen 
erteilen. Aus ,Anlaß der überprüfung durch Or~ 
galll'e'd!es RechnUin!gslholfe:s tSlOwi,e bei VerlÖffeint. 
l~chunlg Ider PriilfuIligJsetlg.ehruisslC 'da.rf ,das Ge
sch:vfts- und BetrvelbSlg-CIheNn!nGs &r üherp~ülh.en 
Unltern.e<Mmntg mcht verl~lt wendletn, 

(2) Die Sachverständigen sind Zur Wahrung 
von Geschäfts- und 'Betriebsgeheimnissen ver
pflichtet,die ihnen . vermöge dieöer Tätigkeit 
zugänglich werden; auf den Mißbrauch solcher 
Gehei~nisse .finden ,rue für die Verletzung von 
Geschäfts- und LBetriebsgeheimnissen durch Be
dienstete eines Unternehmens geltenden Strafbe
stimmungen (unlauterer Wettbewerb) sinngemäß 
Anwendung. 
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(3) In ~nldleren .ails Iden im Alhs,. (1) :\IngeJfüihrt~n 
Fäfr,le~ eilner finamrz:.iellen, Bieteil;igungd.eis, Lam'd;es 
3In Unroern~hmu:n~en Iha!t der R,e·c:hmun!gshofdlie 
Geha1"lL11g ,dieser Urilteroe\hmungen aulf lbe)grlÜnl.. 
&etes EnslUchen dier lLalllldesreg-ierulIllg zu iÜib,c'rprlÜ
fen 'UIIlId ,dEes,er 'dlals' IPruftinlgS>e!1~blIl(lS mi,ttzureiten. 
Einer lf.i,ruamlZ:el:llen J3et~~1i'gung j~tdiJe treulhäm:i:ige 
Verwaltung VOn iLandesvermög.en, die übernahme. 
der Ertrags-' oder ·Ausfallshaftung .für eine 
Uflltemelhrriunlg, .&e Gewälhl'unJg ein>ElSzur f'üh
rutnlg ein~r Un'tenruelhmunlg :ruotlW.end~gen Da,r1e
hen:s adler >d:·e Z,Ulwen1d'Uinlg e:lJ1Jer ,dierrms·eClhen 
Z weckedl,enen:den IBdhibfe ,g·:enchtzuiha hen. 

(4) Wer:de:n Lalnidesmi:ltteil e:,nem liußerhoilb der 
Lanldie:sveI'lwa!Itulnlg stehendIen Rech!tsträiger zu'!' 
BI'IflÜIunl,g IblflStimffi'ter Zwecke zur Verlfüguoilg 
gesteEt, so ikamll'1 dler RechJ1Jungsih,olf &e V.erwen
diuIIlIß,dl:es,e'r M~tJt'e~ pl.1Üifen. H:·elbeifinlden 'die 
Bestimmungen des § 13, Abs. (1) und (2), sinn
gemäß Anlwend1unlg. 

(5) Der RechnlUnglslholf h3lt aiUlf lbegrlÜinldie>t~,s Er_ 
;ulchender ·Landlesr~g':,erlulnlg [.nnerlha:iib des·. in 
Albs. 1(1) ulms,chr~benen W:'rikunlgsber.e:iches be._ 
sonldere Akt.e de·r GeharlUlnlg~ÜJbel'prü:fuJ1Jg' du·rch
zulfü'hren tinlcf ,dlals PrÜlf.unlglSeT'ge1bnlis der Landb
regiemnlß mi.t:zUJteiJlen. 

(6) Die Landesr.egi~rungen haben alljährlich die 
Voranschläge und Redmungsabsch.lüsse - letztere 
vor ihrer Vorlage an den !Landtag, spätestens 
sechs MonatJe nach Ablauf des iRechnungsjahres -
dem Rechnungshof zu übermitteln. . 

(7) Der JRechnungshof ist hef'll'gt, die Gebarung 
im g.anzen oder hinsichtlich gewisser Teilgebiete 
zu überprüfen. Zu diesem Zwecke kann er jeiIer
zeit alle erforderlichen Auskünfte und die Ein
sendung von Rechnungsbüchern, -belegen und 
sonstigeru Behelfen (wie Geschäftsstücke, Verträge, 
Korrespondenzen)' verlangen, an Ort und Stelle 
in die Rechnungsbümer, -belege und die- sonstigen 
Behelf.e lEinsichtnehmen Isowie die Vornahme 

. VOn Kassen-l('Verlagskassen-)Prüfungen veran-
lassen und an diesen Amtshan.Jlungen ·durch seine. 
Organe teilnehmen. 

(8) Der ;Rechnungshof ist befugt, bei seiner 
Uberprüfung Sachverständige zuzuziehen, bei 
deren Auswahl ,die Landesregierung zu hören ist. 
Die Sachv.erständigen sind für diese Tätigkeit vor 
Gericht zu beeiden. für sie gelten die ~estimmun
gen' des § 14, Abs. (2). 

(9) Für die~ 'Überprüfung der Gebarung von 
Unternehmungen, an .Jenen das und finanziell 
beteiligt i6t [Ahs. (3)], sind die im § 12, A1;>s. (3), 
niedergel.egten Grundsätze sinngemäß anzu
w.enden. 

(10) D-er Reehnungshof reilt das Ergebnis ·seiner 
. nach Abs. (I) und (4) vorgenommenen über
prüfung der Landesregierung zur Vorlage an den 
Landtag und zur allfällig,el1! Abgabe einer 
Äußerung mit, die binnen drei Wochen zu 
erstatten ist. Die Äußerung der Landesregierung 

5 

samt elller allfälligen Gegenäußerung des Rech
nungshofes ist zugleich mit dem' itrgebnis der 
überprüfung dem 'Landtag .vorzulegen. iDie Lan
desregierung hat ,die auf Grund des Prüfungs
erg,ebnisses getroffenen Maßnahmen dem Rech
nungshof- längsteJ1Js innerhalb dreier Monate be-
kanntzugeben. . 

(11) Der Rechnungshof hat das Ergebnis seiner 
nach Abs. '(1) . und (4) vorgenommenen über
prüfung auch . der Sundesregierung zur Kenntnis 
zu bringen. 

§ 16. Die BestJimmungen des § 15 gelten auch 
für die 'überprüfung .der Gebarung derSlladt 
Wien, wobei an die Stelle des Landtages der Ge
meinderat und an Stelle der Landesregierung der 
Stadtsenat tritt. . 

2. Gemeindeverbän·de. 

§ 17 .. Für die überprüfung der Gebarungder 
Gemeindeverbände gelten die Bestimmungen des 
§ 18 slihngemäß. 

3. Gemeinden. 

§ 18. (1) Der Rechnungshof überprüft die Ge
harung der Gemeinden mit mindestens 20.000 
Einwohnern, ferner die Gebarung von Stiftungen, 
Fonds und Ansmlten, ·die von Organen einer Ge
meinde oder 'Von Personen {Personengemein
schaften) v,erwaltet werden, die hiezu von 
Organen der Gemeinde bestellt !lind, weiterd,ie 
Gebarung von Unternehmungen, die eine sol~e 
Gemeinde allein betreibt oder an denen alle 
finanziellen Anteile einer solchen Gemeinde - zu
stehen. Der Kontrolle durch den Rechnungshof 
unterliegen auch ,jene Unternehmungen, deren, 
sämtliche Anteile' sich im Eigentum mehrerer , 
öffentlich-rechtlicher Gebiemkörperschaften be-, ~ 
finden, wenn mehr als die Hälfte der Anteile im 
Eigentum einer Gemeinde mit mindestem 20.000 
Einwohnern stehen. Die überprüfung hat sich auf 
die ziffernmäßige Richt·igkeitder Gebanmg, auf 
ihre übereinstimmung mit .den bestehenden Vor
schrift,en, ferner auf ihre Sparsamkeit, Wirtschaft
lichkeit und Zweckmäßigkeit zu erstrecken. 

(2) Wenn eine ·der in Abs. (1) genannten Unter
nehmungen, d~e mit eigener Rechtspersönlichkeit 
ausgestattet sind, einer Pflichtprufung unt~l' 
unmittelbarer oder sinngemäßer A'nwendun-gder 
Bestimmungen des Aktiengesetze,s durch einen von 
der Landesregierung ,im Einvernehmen mit dem 
Rechnungshof bestimmten Abschlußprüfer unter
zogen wird, vollzieht der Rechnungshof die 
Prüfung ,auf Grund'des ihm vorzulegenden Be
richtes, des Abschlußprüfers. Der Rechnungshof ist 
befugt, vom Abschlußprüfer weitere Auskünfte 
einzuholep; wenn es im 'Einzelfall geboten ist, 
kann der ,Rechnun:gshof auch Auskünfte von der 
Unternehmung einholen und selbst -bei der"pnter
nehmung ,eine eq~änz'ende' überprüfung vor
nehmen. Hiebei k~n er in sämtliche Rechnungs
bücher, -belege und die sonstigen [Behelfe (wie 
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Geschäfts.stücke, Verträge, Korrespondenzen) ein-l,glieiJchmi't. ;diem ET!gebnis ldler ObeqJr!üJfun,gd:em 
sch,ließlich jeher des laufenden Geschäftsjahres Gemei.nldierat vortl:uilielgen. Nalch Abi1ac:ulf ,dler ,d!reli
Einsicht nehmen und alle ihm erforderlich Wlöch~g!fIIl; F!'i~1t ülberm1ilttcmt 'der RechruuIlIgShdf ,dla.s 
erscheinenden Auskünfte verlangen. Die Landes- Pru!fumigs'e!1giClbn,Vs Slamt e~IlJer lal~nfähl~genKuß,erli!rug 
regierung kann ,im Einvernehmen mit dem lRech- ldes BÜl1~l111liei'stiet:s uilid lSeill1J{lr Gegtmäuße~uIllg 
nungehof den ,Abschlußprüfern. Richtlinien für diedler 'LaJrilCllesnegierulnlg" ,d1ie ,dji!e Vior1:l1ge dernLaind'
Durchführung ihrer Prüfungen erteilen. Aus talg, milt't~:l't, ,=d ,dierB'Ulndlesll1(jgl:ler:ulnig. !Der Bür
Anlaß der ,überprüfung durch Organe des Rech- 1~11me:ISlPer Ihalt Idliealuf Grunid ,dIes IPrliilfungslel1geb
nu'ngshofes sowie bei VeroffentLichung der J>rü- nislSesd.es RechIliUl11lgslhoifies Igetroifife'nlCn Maß
fungsergebnisse darf das Geschäfts- und iBetrieb6- .IlIalhmtm ,dem R,echnlUl1tgslhdf :tängsltens 'iln'IlIerihallb 
geheimnis der überprüften Unternehmung nichtdll1eier MOlnlart!e ibc1kal1lIlltiZUfgeiben. 
ve·rletzt werden. 

(3) In anderen als den im Abs. (1). angeführten 
Fällen einer finanziellen Beteiligung einer solchen 
Gemein.de an Unternehmungen hat der Rech
nungshof die Gebarungdieser Unternehmungen 
auf begründetes ~l1suchen .der zuständigen Landes
regierung zu überprüfen. Einer finanZiiellen 'Betei
ligung ist die tr-euhändige Verwaltung VOn· Ver: 
mögender Gemeinde,. die Übernahme der Ertrags
oder Ausfallshaftung für ei~e Unternehmvng, die 
Gewährung eines Zur Führung einer Unter

§ 19.(1) ber Rechlnunl~holf halt aluif begrunldettes 
Er"IUlchen ,dle:r z:u~'tänJdilgein LaJnld!esi!1eigierunlg' ~Ulch 
'dlie' Gebalrun,g von 'Gemeinll:lletn mlJt rwenl~geral~s 
20.000 Eilnlwdhlllem :ru ülrbtel1prulfen ru!rud das Er-
19e1hnii:s lder ILa!nd\eslf{~g;lenliI1lg mit:;zuteiil:en. 

~2) Hielbei filddieili :diie LBe:slttllnmUl~glt'ln ,dies § 18, 
Alb:s. t(1) Ib!Js 1(3) ulIlId 1(6) Irbi~ 1(8), ~:iil1lngemäß 
AllIw-e,IlIdlumtg. 

III.A b s c h n i t t. 

nehmung notwendigen Darlehens oder ,die ZU- Die Aufgaben des Rechnungshofes hinsicht
wendung einer demselhen Zwecke dienenden Bei- lich der Gebarung der Träger der Sozial-
hilfe gleichzuhalten. ., versicherung. 

(4) tDer Rechnungshof hat auf begründetes Er
sU'chen der Landesregit~rung innerhalb des im 
Abs. (1) umschriebenen Witikungsbereiches be
sondere Akte der Gebarungsüberprüfung durch
zuführeih. 

(5) Die ,Bürgermeister der im Abs. (1) bezeich
neten Gemeinden haben alljährlich die Vor.an
schläge und Rechnungsabschlüsse - letztere vor 
ihrer Vorlage an -den. Gemeinderat, spätestens 

. sechä Monate nach Abschluß des Rechnungs
jahres - dem Rechnungshof vorzuleg,en. 

(li) tDer R:Je'chnu11lgslhoff ,ils:t betf'Ulgt" diie GeIb,a'rruLlltg 
iJm gamlwn OIdier !h:i:nsichitlti,ch !gerwi,sser T ei,llg,eib :.ete 
zu üherprü!fen. Zu ,dlie:slem ZWlecke kalllm er jeidoer_ 
z,eit ,al!lle .'etifor,de~ri.cheru,AUJSk:ü,nihle UIIlId &e Ein
sendung von Rechnungsbüchern, -belegen und 
B'tihe.Jfen (wi,e Ges,chä!fits~'tücllie, Verträ;ge, Korre
spondenzen) verlangen, an Ort und· Stelle in 
dEle Rechnullllg~bücher, ... ihele;ge unld .sOlIllStllgem Be
Ihe~fe Eilnlsicht mehmeru :sowi,e diie Vomalhme von 
Kassen -(Ver lag6kassen -)IPrüfungen veranlassen 
unlcll .aln di~em Amt,~ha:m:Jjl'ulnlglen 'dur,ch seliine Or
gane ,tlei,lneJhmeLllt. Die Bestimmulnlgen ,cte·s § 15, 
Ll\Jbs. :(8), 'halhen slilIlllllg,emäß Anlwen,dluln!g 'zu finden. 

(7) !Für icL:e Üherpt1Ülfu\IlIgder Gelba11Unlg von 
Unter-n;ehmullllge;nl, 'aln ldieruen ,die ,G(lmeillllde nn:am._ 
zi.<J:11' hetteiÜi~glti~,t '[Ahs . .(3)], s':lnid ,dJj:eim§ 12, 
Abs. (3),' niedergelegte'n Grunqsätze sinng.emäß 
a.fi!zurwen,den .. 

(8) !Der Rechnu.ntg,:fuolf ~ia,t ,dals El1geib,rui'ss,eim~r 
ÜlbellPnüJfumlg zunächst ldieim BÜl1ger:meiS'rer zU'r 
Vorllalge an dien Gemeindlera:t und zur aIHfä,~,li'gen 
Alblgahe .eI:lllIer ÄuißerUlilig mi,t, die bilnn,en ,drei 
Wocheru zu erslt,a'tt:en i~t. Sie i~tt somit enruer aJH
f~itD!J~~11I Geg,enläuißerUlnlg ,dies Rechruu11lgsihO'fes 2m-

§ 20.(1) Der RechnlunlgSihoif IVst 'hefu:gt, Uil'

:be:sdtadtet ,dier im Iden SOlzil:l'~Versli,ch:elrunlgslvorSlchriif
ten ·.feslogeSlt'ltZJt~n A'lllf,sri:cht ,dler BUirudles,reg,itenunlg 
'dlie Geihal1U111lg ,eller Träoger &1" Sozi,a,Lvel1s.i,c!ierrunJg 
im gauliZiem oder ihrlnl.9i:chtlllj,ch. IgewiJslser T'eil~gebitetle 
UlIlIt.er s,~n\Illgemäßer AnlW\el1idlD11lg 'd:er Bes1oimmun
geru des § 2, Albs. 1(1), zu :ülbeI1prü.fen.. Zum 
Zw'ecke Idiesler IPiüfl]l1ig Ikalllm' der Redrnulngslhof 
·dIl,e EimsMidungdier J alhresvoramJschJ:1äoge, der 
J.aJhresrechnf\.lJnl~ s,amt 'Ge~,chälft6iberilch,ten sowie 
-die Emdlu'I1lg .aJiller ~hm el1fOtr,deJ:1l'iich erscheinenden 
A.uIf1k~äI1UllIgenl tlt11idi A'U1S!künlfteVerilanlg:en ruinder -
,fordler:1l~chenlfa!lllisa!n .ort uIlId' Srelil\e im, ldie Rech
nungsbücher, -belege und die sonstigen Behelfe 
(wie Gesdl;tft:sstlÜck.e, Vefitr;aigle, rKÜ'I'respondlelI1~en) 
Einsicht nehmen. 

(2) ,ßeltl dlieser überpt1Ülfu11lg kalnlnder Reeh
,nrunlgslholf tSa·chV1erSlt,ä.nid~ge zUizite!henl, bei lderen 
A,UlsiwaJhll .dia'SzU'r tHü!hru:ng ,derdherSiten, Autt
\Sluch't über die:n betr.elffefiidien V,ersi,che~U!nlg5'tTäoger 
beruf-ene BurudiesmilnilsltteriUlm zu hören L9t.· Die 
S~chverstänlC~ilgell1l s!;~IlId lrur .,diitelSle Täti!~ke~t' vor 
Gericht zuiheeildlelIll; If'rürs,ile gclllten :d!ie 'Beslrimmum .. 
'gre:t1! ue:s§ ~ 4, lAIbs'. i( 2). 

(3) Das En;t<Jblni~, dler :Obetflprlülfunig ilSlt diemzur 
F.ü'hmnlg dler olberS'ten A1.lifsi:chlt Ülber eLen be>
tnelfifenden Vers,i cheruhlgsltraiger Ibel1Uif~n,en Burnldles
miII1E~t:el1iium mit1Z:u'teillelTI'. 

IV. A b.s c h n i t t. 

SOQstige . Bestimmungen. 
§ 21. IDerPl1äos:ilcLerut IdiesRechruunlgslhorf,cs' rw,i,nd 

v,or A!lJtl1;:tt ~ei= Amtes vom IBUIrudiespräsiitete,nitelll 
<lilljgddbt. Seine BesitleBUlnlg'Sur1IDUlnJd!e wJ.fidi vom 
BUirucLesp.r'~~i1diemtet1i mi:t d~m Tage ldler Angel\!o-

. ~"'. 
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bUl1Ig a1ulsgefentl;lglt ulnld vom BUl11IdleslkaJnlzllergegen_ 
~zei,chntet. ,Er iistt iJ] .den Bezügen ,dien BUindes
miinlilS'ternr '6'llcichges,teilQ'tI. 

§ 22. (1) AHle .Persloil1aWi~g'e1~ge:n;heltten ,dier Be
,dliieIlJStet>CJ] ,des lRechnluDlgsihclfteiS\ wer,ooni voribe
hal~ltI~i,ch 'dJerdiem i13ulD!OOs[präsildenten zusl~enldien 
Bef,ulgnlkse, vom Präs:iidenlte:n ,des RechI1iUll1lgshafe:s 
iIm Ralhm~n der lfiür Idie BedEien51tletlellllOOsI IBUlnidles 
im aJI;~gemeiruen gelt1ellldlen V:o,r~ch,ri:ftJen sdb
stäJn,dii'g ,geIEuhrt. 

(2) J) ite z,utoilige ein~s· ;Gese'tzes oldJer .elll1er Ver
. ordlnul11lg dler IBulllld:es:reg::leroolg Oldler e;,llIemButn!
,d\esmi'llli;SlbCr ,gelgenlülber ei'niem Bediienls'teten dies 
Bulnldes im Einl2le~fa~~>e zu~ltelhe:n<dJen :Belfulg,uiosL'le 
st.fu.en Iht::llIs(ichtEch ,der IB-eld:iensltieten beiim Rech
nungshof dem Präsidenten des Rechnungshofes 
zu. 

§ i3. (1) Der Präs,]dient ,dies RechnullIgsihofes 
vler1ke!hrt mit die:m Na,tionlallra't ullid des,s,en Aus~ 
SlchüsslC;n 'unmitteliba'r, Uinld zwa;r pers,önlE·ch od>er 
dUIJ:'ch 'die wJln ;ilhtm eJ1l~lainidten Ven!,reter. ' 

'(2) IEr li~1t venpfliichittet, ülber .Ge~,nsrt::ä.Dlde sei,ne's 
Wii,r'kUln!gskre.ilses :&im N aJtilO:nlai1,ra t unld db:selDi 
AUSISdlÜSlS'illt jeldJe:r:zeilt AUlsikunift 'zu el'1t.eillen. 

§ 24. Der Pra:sidenltdies R,echlllulDIgshOlf,e6 odier 
.\e'in Stell-vel'1treterilst den Berat.urugen ·dler B'Ulll1i:f.es
r'eg:~ef1U1nlg mit Ibe,ralt,elnld.er St!i,inme IzuzuZ1:,dheru: 

C' 

7 

1. wenlnl G~getl1~ltäIDJdle Cl1örtert :wel'1den, 'eKle ,dEe 
Sjich,el'stiCl.~lunlg;, AUlSlÜlbUlnlg utrudJ lJii,e EI1gelbniJs'seder 
Gelba:rulDIgskonitroi;i::e,. gmnid~äJt:ziti;che Fra.,oen der 
Verrechnlul1lg urud ,dle'r Rech,niungslt'ig:urug od:er idlie 
Mi,twit4k"Jun!g ,des Re:ch,nulh!g~holfes, Ibe:m ~ltla,a:1J~iJchem 
Schuldte:nJdJitellllSlt Ibet,reffen adler alUlf _A,nr(1gJurug dies 
Rechniungslhoifes Izur Ver\h!alndl~UlDlg 1~1aJ~genj 

2. weruru P e.rSlon,alialnlg!d:ieglenlheltten dier' 'Betdi<eru
sbCben :dles' Rechnucr1Ig:~hdfe:.i 'zur .y erihaln1dlliulIlig 
gd acr1ig'fU1 .. 

V. A b s c h n i t t. 

Schlußbestimm.ungen. 

§ 25. DaJs Gese!tz vom 12. Oho:ber 1945, 
St. G.Bt Nt:. 210, über den Sta'atsrechnungshof, 
rt'riilut a,ußer Kralft. 

§ 26. (1) Mit ,dler VO:llizieihuDlg d'ie~es. Bundes
gese.tiz,e:s1 ISlt &'e iBunldldslrielgji)eflUlllig Ib-et:rarult', dE,e 
ihi.ebei daJS E~lniver.ndhmen miJt 100m P.r,ästitdenten 
dJes Rechnucr1lg9hoibeszu lPf1e~n :halt. ' 

(2) SowelJt es sich um di'e Org,alnisia,oi.OIn des 
RechnUlnlgslhaf.es hirutkilt, i,slt"dlies~s IB'unJde~gese<tz 
,dlurch ,den Präsiidlemendles. Re,chnlulnlg.s\~oIfie~ zu 
YQ\~~ziitilietl1. 

Erläuternde Bemerkungen.' 
/ 

Die Regierungs'Vorlage eines Bundesgesetzes 
ü·berden Rechnung~hof hat .. den unter ,einem 
eingdbmchten Entwufif einer Novdle des fünften 
Hau,ptstückes .des ißundes-< Verfassungsgesetzes, 
womit die ,Bestimmungen des Bundes-Verfassungs
gesetzesinder 'Fassung 'Von "1929 <über ,die 'Rech
n'Ung~kontrone d~ Bundes ,abgeändert werden, 
zur .G~undl'ag,e. ni.e Regierurugsvorlagie !k"Jann l;ich 
n,ich t dam ur beschränken in iForm 'einer Novdle 
zum Staatsriechnun~hdfl~esetz 1945, St. G., B1. 
Nr. 210/1945, die übereilnstimmung des Rech
filung6hoJgesetzes mit den ·-no'"dli.e:rt'en Bestim
mUngen der .Bunde~V1erfas5l1mg über den :&ech
nungshof herzustellen. iMaterielle und gesetzes
technische Erwägungen und das Icr1ter,esseder 

, besseren' übersicht ·lassen es. zweckmäßig er
scheinen;- eine Neufassung des Rechnungshof
gesetzes vJrzunehmen. 'Der Ge;,etzentwur,f über
nimmt die bewährten ;B,estimmungen der 
früheren Rechnungshofgesetz.e, insbesondere des 

'St,a:ats,r,echnung~hO'f,ges'e'tzelS 1945 und herück
sichtigt jene Änderungen, ,dlie, ,iich durch die 
Weiterentwicklungder Rechpungs- Und Ge
hafiungö'kontro'He ,als notwendig erwiesen. ~uße,r 

den 6dhstver6tändlichen Änd:erungenwle die 
Knderung' Id'er iBez-eichnung "St, .. at", "Staat's
:r!echnun~hof" ,und ,,,Staa.ts<a:mt" in "Bunld", 
"Rechnungshof" und "Bundesministerien~' usw. 
und unbedeut,enden textlichen ,Verbesserungen 
enthält der EntW'Ufif folgende we&enüiche .Ab
we·ichungen von 'der IF'lsllung' des Staatsrech-
nungIShofgesetU6 1945: . 

1. Der Abschnitt ([ de;; Stal<)"tsr,echnunglShof
g.e&etzes "Einrichtung de;; StMtti'rechnungsho\f,e:lS" 
Iwurde in ,dias Rechnungshofgeset;z. niChll über
nommen. Oie iiin 9desem A'blSchnlitt ,enthalttm-en 
a3e,timmungen Ülberdie Organisation Oes Rech
nungoshof,es ·und die 'SteHruhg sein,eo, iPräsidtenten 
mußten im Jahre 1945 in das StaatlSrechnungshof
'ges·etlZ auifgenommen werden, weiil d~'e provl<So
l1isch,e Vert,<Wsung keine .dielS!bezüg,),ichen lBel5tim
mungen ,en·thietlt. niese m'elSbimmungen lSiThd nun
mehr im' fünfben Hauptstückdes mi~ 19. De
zemher 1945 in vollem Umflang w:ieder w<irbam 
'gewo.r·denen 'BundJes-:y,el'1f:assungsge;;,et,.zes in der 
IFas;,ung von 192:9 .enthaliten, d,as Geg'en.s'tand 
einer gle,ichzeitig eingebmch~n Novdle bi,l,det. 
IDie übenlJahme dieser verf,assungs,rechtlichen 
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BestimmungeniID das Rechnungshofges,etz kann 
daher ,enof,allen. Himiichtlich der Bührung der 
PensQnalr,mgelegenhe:iten ,der Bediiel16t,eten des 
Re,ch'IlJungmofes und der Zu.zi-ehung des iPräsi
denten zu den Beratungen der iBundesr,egierung 
((sie·he § 4 und I§ 6 Sbaatsremnu'ngshofge~et,z) 
wurden entsprechende Bestimmungen in den Ab-
sclmiu IV des vodiegeruden Entwurfes aufge
nQmmen. 

2. Dernunmehruge IA,lbschruitt I über "die Auf
giben ,des iltechnUDphofes hinsichtIich der Ge
barung ,des Bundes" wurde nachqen der Kon
trolle des Rechnungshofes unterliegenden Ein
richtungen in drei Untergruppen A bio C 
gegliedert, wodurch er an Ubersicht1ächikeit ge
WOnnen hat. 

allen für die Finanzen des Bundes bedeutsamen 
allgemeinen Anordnungen in Kenntnis gesetzt 
wiI'd. 

6. Zu den §I§ 6, 7 und 9 (Ordnung des Rech
'lliUngswC\')en6 sowie Verf,assung und Vor1a:ge' des 
Bundesrechnung6,a;bschluS'S>Cs) mt folgendes zu' be,. 
merken: 

'1m ,§ 9 des En'tWuf1f,C\') ist vo.rgesehen, daßd'er 
Rechnungshof den 'Bundesrechmungsabschluß vor 
,der VorLage an den Nationalmt dem Bundes
ministerium für Finanzen zur Stellungnahme z'u 
übermitteln hat. lDieses kann sodann -innerhalb 
dreier Wochen .Kußerungen hierzu erstatten, die 
der Rechnungshof zu berücksichtigen oder mit all
fäLligen Gegenbemerkungen ,z1.lgleich mit. dem 
iBu.ndesr,echnungs.abschluß dem Nation,akat vor-

3. ,Der Zu .§ ,1, Albs. '02), neu angefügte letzte zuJegen hat. .) 
Halbsatz trägtdlCl' Tats,ache Rechnung, daß ~hl-

'ch fi ' Die6es Ve·rf,ahren -bietet die Gewähr da'für, daß 
rel e nanzgesetzJ.iche Ansäte,e in den Tei,l-
h f ~chon yor Vorlage des Bundesrechnungsabschlus-

e ten zum BundeLSvQ1'IalllSchlag in Teilkredite 
,aufgespaLten ,sind, die venschied,enen ,anweisenden <Ses ,aD-lden Nat.ionalrat in wei.tem Umf,ang eine 

S 11 
Ubereinstimmung zw~·chen iItechnungsho,f un,d 

te . en :zur SeWiirtsch<aiftun'g zlug,e,wiesen sind. Oie 
Bundet,min~sterium fü'r Fin,anzen über di.e Auf

im vorhergehenden Satz g~regdte Mittei,lung an 
d 'R ch 'h (. 11 k" _.r . . ' d·stdJun,g des IBun,desr,echll1ungsahs,ch,lussC\') ,e'f1z:,elt 
·en e nurug's OII so I· Ullllt'lg, lSelt'ens 'leser wird. 

anweis,enden 'Behörden ,aluch hei über6chreitUIDgen 
eines TeiLkred:ites ef1folgen, da die Kenhtn~ der iDer RechnungSihof ihat hei Aufstellung d,es 
:wg~hörigen .B.ewiUigu:ng,en durch ,die ;zuständi- "Bun'ch.r.echnull1'gs,absch:.usses ·die 'best:ehenden Ver
g,en ZentlraJhehörden ,für diePrü,fungder Teil- iI"CchnungsvQrschr,iften :zu heachten, ebenso wie 
r,echnungsa:b6chl<Ü5,g,e etlfof1derlich i.st. die einzelnen Buchhaltungen un,d ,anweis,end.en 

,4. Zu § 1, Abs. 1(3). Der Kontrolle des Rech- Stellen. Solhen hi,ebei Meinung.sverodJ..iedenhei.ren 

h · ( 11 k"-!' 'ch S'f - 'ülber 'grundsätzLiche IFmgen, ülber ·die Anwendung nungs Olles 60 en ' uru:ttg fil t nur t,l' tungen, 
odler Auslegung von Venrechnufigsvof1Schr,iften 

Fonds und Anstalten umerliegen, die voI) Bun-
d 

_"I d d ch" ,und ühe.r !die 'BehandLung einz,e1ner Gebaru:ngs-.' 
esong,a;nen, V'ClrWw,tet -wer, en; son ern, ,au Jene, 

d ,fälle errt6tehen,' SO ',ist nach § 7 delS Entwurfes 
,ie von 'Personen und Personengemeinschaften eineo RechnungslhO'fgesetzes das Bundesmini
(z,um <Beispiel einemiKJur,awr,ium) yerwa'ket wer- sterium if'ÜJrFinanzen g,ehalten, vor der' Ent

,den, die 'Von Ong;l!nerr .des Sund~ bestellt sind. scheidung über 6Qldle Fnagen das Einvernehmen 
Durch .diese· 'Erweiterung - die auch hinsichtlich mit ,dem Rechnungshof zupfleg,en. 16t ein solches 
d,er i,ä.nder [§ 15 .. iAhs. i(~)] und Städte [§ 118, Einv.ernehmen nicht zu erzielen, so muß, da 
Abs. (1)] vorgenommen wurde - soll unter an" 
d 

let.zten Endes die' gesamte Gebarung im Rech-
eremdas Dorotheum wieder in denPrüfungo-

b 
mingsabschluß festgehahen sein muß, die Ver-

I ereich ,des Rechnung'shafes einbezog.en '!wer.den, 
J ,rech,nun'g Dlach ,delr Anschauung des Re'chnlUngs-
oUJasin dem bis 1938 in! GeltUlliO'" ,gest,anden,en ' 

hof.e6 voOI'g"enQmmen werden. 
Rechnung.sihof.gese,tz unt,er den der Kontrolle 
des (Rechnungsho.felS untedieg:enden Ei'DLtiichtun- Das Brunaesmiit.ister;iumfür Fin,anzcn ,ist aber 
g,en namentlich ,ang,elfüh!'t war. &, ist nicht danan im IF,aI1~ eines nicht erzielten Einvernehmens in 
gedacht, alle derartig,en Stiftungen, Fonds und der· Lage, ~Dlläßlichdelr Erstellung dbs i&ech
Ansta1,t'en in j,edem Einzelfa·;,t durch den 'Rech-nungsahsch1u.s6es !i,eine Gegenbemerkungen dem 
n'Ulngshof IZU ,priilfen. StiaJatshnanzidle BeLaIig:e, Nationalnar g~g:enü'ber zu machen; Das Streben 
erfordern jedoch die. Eröffnung der Möglichkeit wird ,aDerdings daf1auJ g:er:ichtet sein mÜ5sen, 
der .,Prüfungin wichtigen IEinzelfäl1en. ISchQn im l,aufenden Geschäftsjlahr die Buchun-

gen 600 vorzunehmen, daß Meinu.ngsverschi-ed:en-
5. Zu § 4; Albs. (2). "W:enn der Rechnungshof heiten zwischen iR.echn'Ung~hof 'Und :B'Un,cletS-

bei' AU5ubung seiner Kontrolle gemäß § 2, ministerium fÜr FiIllaI1Jzen anläßlich der Erstel
Abs. (1), ·festzustellen hat, ob die Gebarungden 
;best,ehenden Vorochrilken entlSpricht, so iiit es lung' .des [R.echnuntgs.aib8~"IUs6es nicht" .ent6tehen. 

ein,e un'bedingt,e V~r,aussetZIUng hj,efür, daß die· 7. Zu § 11. Neuaufgelnommen wur.de' 
bet,reffenden Bundesministerien diC6e Vor6mrif- ,a) im Abt". {I) w,e Bestimmung, ·daß .der Rech-
ten ,dem iRechnungshofauch mitteilen, was bisher nung6hof die. Einhaifturug cl:er bestehenden' 
nicht immer geschehen ist. Die Aufnahme dieser Vorschriften prülft; die @Ieiche B.estim-
.Bestimimung SQll .Q,ie Gewä·hr dafÜr bieten daß m'llng findet sich im lRechnungshofgesettz;~ 
der R'echnungs'hof !nI Hinkunft. l,aufend' v9n entwurf .a!uch. ,im, § 2, Albs. (1), im § 1~, 
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Abl'i. (1), ,im§ 15, Albs. {Il), und im ,§ 18, 
Abs. (1); I 

'h) im Abs.(2), Satz ,11 ,die IBestimmung, daß 
. die Unternehmungep. aUjährlich die Wirt-

6cha'ftspläne und, j:a:hl'esrechnungen ~amt 
den Geschäft6herichten, dem Rechnungl'ihof 
zu ubermitteLn halben. 

Nicht ühe.rnommen wurde tdie BC6timmun'g 
im § -13, Abs. 1(2), l.:tLalbs,atz, des Staatsrech
nungshofg,esetzes, wonach die ülberprmu!1.g den
Gebarung und Einrichtung jeweils nach AbLauf 
dC6 Geschäft.sj,ahre6 ·einzusetzen hat. 

9 

Künftig {siehe .A:bs. 1(4) des ,§ 12] l'i.on bei jenen 
Unternehmungen, bei denen die \Bestimmungen 
del'i ,Akti.ellI'eclwes ,über die iPflichtprufung; ,des 
J ahresabschlussel'i unmittelbar .oder. sinngemäß 
<Anwendung finden und ~ei denen ,der Ab6chluß
'Prü~er v.om Rech,nungshof im Einvernehmen mit 
,dem zuständig·en' lBundesmini'sterium bestimmt 
wurde, die Prüfung primär durch den Abschluß
prüfer v.orgenommen werden. Da der Rechmings
hof dem !Prüfer im 'Einvernehmen mit dem ZIU.

ständigen ,BundfiSministerjJUm iRichtainien ~ür die 
Durchführung ,der Prüfung ,ert,eiJen kann, fun
giert ,dieser bis zu einem gewissen Grad als Hilfs

Der Rechnungshof muß :bei seinen Geba- oOr:~an ~,es Rechnungshofes. Er hat seinen P,rü
rungsprüfungen trachten, möghchst nahe an ,die I fungs'Oericht ,~em R~chnu~g~hoO~ v.orzu1.egen, der 
Geo-enwart heranzu'kommen Die :Beihehaltuno- ,der 6.oda:nnan semem 8wz die 'Prufung au,f Gruil1Jd 
:ge;nständlichen iBestimm~ng hätte zur F~l~e, diese~ :Prü,funglibeI1ichte6 vor~,!mmt; er kann 
daß ,der Rechnung,shaf etwa bei örtlichen Ein- ,dahel sowohl voOm Absch}~~prufer. als auch von 
schauhandlungen seine Prüfung lauf die T,absachen 'd~r Un.t'~rnehmung Auskunifne elnhoOlen.falls 
beschränken muß die 6ich im abo-daufenen Ge- ·dle BeteIligung de~ Bundes an der Unternehmung 
schäftsjahre ereig~et haben, daß ~r dag'eg,en die' min:?est,en6 einDritteldel'i G::undi~apit,ak; heträ:gt, 
VorfäH.e des laufenden }ahres, die ihm 'bei der behalt .~er Rechnungshof uher:~~esl ,daos Recht, 
örtlichen Prüfung .aouff-alllen, in seinen Bericht selbst Ib~l~er Unter.n~hm~ng,~n Ort und! Stelle 
nicht .einbeziehen dürfte. unter EmsIChtnahme In die Buchel', Bd.e:ge und 

·sonlstigen :ß.e,helfe ·eine überprüfung v.orzu
nehmen. 8. Zu§ 12. Den Bestimmungen über di,e ,prü

fung von Unternehmungen, an· denen der ,Bund 
beteiligt ist, wi,r:d künhig eine weit größere Be
deutung zukommenak; bi~her, .da ,durch di,e 
Versta,at1ichuntg~g,esetlze eine Reihe der größten 
Unt.ernehmungen öst,erreich;; ·ins Eigentum des 
Bundes übergeglangen ist. Eine besondere Anfüh
rung der verst,aatlichten Unternehmungen im 
Rechnun~shOifg,e~etz i6tentlbeh["llich, da deren 
Kontrolle nach Idem Wortlaut ,des 1. Sat~ 
zweifellos dem Rechnungshof zust,eht. 

Mit de,r Eiruführung, des deutschen Aktien
gesetzes in ,tJ6t-erreich wurde ,auch die .obligato
rische Obenprü,fung ,der }ahre,srechnungen ,aUer 
AktiengC6eHscha.ften ,durch d~e VOll! der Geneml-

. 'versammLun'g gewählten AhschJlußp!"üf,er, in 
Österreich eingeführt. tDas~ontrollrecht des 

'Rechnung .. hofes best,eht jedoch' ,als, sdbständ!~gC6, 
von den B·estimmungen des Aktiengesetzes voH
kommen una:bhängi:ges Recht neben ,der Kon
trolle durch die aktienrechtlichen lAIbschlußprüfer. 
Da es unerwünscht ·erschiene, die .gegenständ
lichen Unternehmungen ,aHjähriich sowohl durch 
die aktienrechttlichen ,Pllichtprü,fer ,ab, auch un
abhängig hievon . durch den ,Rechnungshof einer' 
,elin~ehen,den -Iörtt!.ichen,o,oerprilifung, :zu unter
zi.ehen, :hatte das Sr3Jatsrechnun:gsho,f'gesetz im 
§ 15, Abs. (4), 'Vorgesehen, claß der 'Rech
nrungshof ,an der seitens ,der Ahschlußprüfer vor
zunehmenden überprü'fung ,durch .,eine' Org,ane 
teilzunehmen hat. iDies,e !Best.immungist in der 
Pr:axis ni.e zur iAn:wencLuillg gekommen, ihrer 
Verwirklichung hätt,en sich die größten organi
slat.orischen Schwieri:gkeiten ent'gegenges~eUt, wes
halJb lSie im neuerl Rechnung,shofge6,etz keine 
Au,fnahme fintd:en 1S0'1l. 

Mit diC60Cr Rege'lung ,dünfte 'Wohl eineLOOung 
gefunden 6Cin, ;die ,aUe Iberecht,igten Forderungen, 
herücksichtigt: Es 'wird ·diedie Betri,ebsfüh:rung 
übermäßig lbe;,ascende 'zweifache Prüfung in der 
Regel v,ermieden, ,dieaktienr,echtlich vor~chr~e
bene Prüfung dies Jahr.esia:bschlusl'ies ,dem St,a'at6-
int,eres.>e lan~epaßt 'und dlem iRechmingshof ist die 
Möglichkeit gegeben; jährlich in d.jeWirtschaft~
ergelbnitSse ,aller v,erl'i!:aiatlichten Unternehmungen 
Einblick :w nehmenu-nd ,faUses im tEinzdf,aU 
geboOten ist, selhst an Ort und Stdle zu prüf.en. 

iOer Abs. (5) des § 15, Staatsrechnungshofgesetz, 
der hinsichtlich ,der Unternehmungen, ,an denen 
d'em Bund aUe Anteile zutStehen, ein 'gegenüber 
§ 12, Ahs. (4), des n,euen Emwudes weiter
gehendC6 Prüfrungsrecht des iRechn'llngl'ih6~es vor- -
s'.lh, wur,de in d;en n,euen 'Entwud des R.echnungs
hoOfgC6etzes nicht mehr ühernommen. 

Der § 12 des Entwurfes weist ,gegenühe!r dem: 
§ 15 des Staatsrechnungshofg·esetzes ferner noch 
f.olgende Kmderungen ,auf: 

a) Di,e Zuwendun'g ·eineszur Führun'g ei,nes' 
Unternehmens notwendigen iDa:rlehens 
od~r einer dem6dben Zwecke d,ienenden 

- BeihiHe .iSt einer finanziellen IB,et·eiligung 
des Bundes nur mehr ·dann :g1e,ichzuhalten, 
wenn sie ,a·usB:undesmittdn edolgt; in dem 
früher·en Rechnungshofgeseuz ·fehlte der 
Zus,atz "aus Bundesmitteln". Die Acnlderung 
.i6t ,für die Tochte.l1gesdlschaft gemäß 
Abs. (ll),'Satz 2, von Bedeutung. nie An
nahme ein,es Dadehens 'aus ,den Mitteln 
,der iMuwengC6,ellschaift, an der ,der ißurud 
beteiligt ist (,§ 1, 'Satz 1), begDündet nun
mehr nicht 'mehr da6 Priilfungsrecht des 
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Recnruungshotes. Wenn es !bei der Fastsung 
,des Staatsrechnungshofgesetzes 'geblieben 
wäre, wü,rden alle Unternehmungen, die 

. etw.a . 'von einer vers,ta'at1.idI,ten 'Bank ein 
Darlehen erhalten, . der KontroLle durdI 
den Rechnun~hof uIJ.terEeg,en.Eine deil"
artige ,A'Usdehnun~ ,der !KontroJ.[e ,durdI 
den Rechnungshof eröcheint als zu weit 
führenidunddaher nicht gerechtfertigt. 

Ib) Im l:etztenJ Sa1Jz ,des Abs,. :(1) wird he
IStimmt, ·daß sich die überpriifung von 
Unternehmungen a·uf d,ie Wim,ch,a'ftlich
keitund Zweckmäßi,gkeit tsowie !au'f die 
Einhal,tung d,elf l>eoStehenden Vor6chflifte,n 
:z.u erstrecken hat. lDie Über.prÜ'fung der 
Wirtöchafdichlkeit und Zweckmäßigkeit ist 
eine der wichügsten ,P,rÜtfungs.aulf.ga'hen 
.des Rechnun:g6hofes; er 'hat 6ich stets ,auch 
'bei seinen 'bisherigen: üherprüfungen an 
diesen Grundslatz gehalten. 

c) Die ,BUlilidleSll11i'nlliSltrerilen, ,dl:te die Intler.essen 
des Staates bei den Unternehmungen 
w,alhrI1ltlhmen, Ihaltten mlach t§ 15, AJb:St. (2), 
,dies Sta,a'tlSlrechnuDlgslholigeset'Z(\> ,cflieilhnen 
zukommenden .:Bilanzen spätestens dr,ei Mo
rTIlaitie 'na,eh Eiln~amg;en Id~ RechnUJngsmdf 
UJnltler M;,tteiliumlg ,des lE~gJ<ibnl;,s:ses, . ilhre'r 
überpnÜlfUlllg !Zu ü\bel1mi;tNj~n. Gemäß § 12, 
AJb~. (2), ,dies :E'JDluwurifes soll ikünl{t~g vorn
den 'KI:tanlzen s, 0 If 'or It n a c ,h E i nl ,I a' n
Ig e ill: ~UlIeAJb\sdllrxft Ielleim Rechn,ulnlgl~hdf 
ü'bermi,ttei!tt Iwe!1den. Der Rechn.ungSlhof .\loH 
Idu'reh ,dliese Neulbes,t!:immUlTIIg Ifruher von 
Idem AJbs,chilußengelbn~;; der Un tern.m
munigen in Keruntlnä,s geis.etZt wenden. 

,d) Die il111 Ab~l. 1(3) alI1JgeBühfiten, ,dem Rech
illIUnig;s!hölf iZUIstclJ.endien Pr,ülfuTIlg5lm~t,td wer
den im neuen ,Aibs. 1(4) w:esteTIt1Jll:tch eI1gänlZt. 

~) Ln! Abs. (6) t~atenan Id!i;e SueIl':~ ,der Worte 
,,:bei iErsltaJt'cunig Idler IPr'ülfunlgSiber1idlte" dliie 
Wo~te "bei Vel1ölbfenit!l::chwng ,der ,PrÜlfulngs_ 
engelbn~\5lse~'. ' 

9. Zu § 13. Di'e'S>e,r Pa:ra:gr3iP~ 'hßt ,c!J:e 11m 

Stlaatlsrrech,n:ungslholfiges,etz inl Iden §'§ 14 'und 15, 
Albs. r(8), entihal~ltlenen BlCSlt:l111munlg,en über d'ie 
GelhaPllmlg'Spl1Üifulnigaffefiltliirch-r.echtlidler Körper
schaiften m(it Mirtt.e~n Idies Bunldle's zu~,al111men:. 
Ene ,Enwci'ter,umlg ,der IBelfulgrris~e ,des Re,chn'uIIlIgs
hofes soll insofern IPtatz greifen, als der Rech
nlUnlgslholf nilchlt nur wie hi~lhier die au:ftralgs- unld 
widmungsgemäße Verwendung, sondern auch die 
Sparsamker:t, 'Wi'l't:S'chalftilichke:.r u11ld Zweckmäß:lg
k.eit ,der GebaruIl/g miot ,dlen Ziur Verlfiilgunlg ,ge-

'sti:dlten BU:TIldJe~iffiitte!ln überprulfen kanin,. 

LämidetlkOiI1Jtrto!Jle \&illJe igl1Oißte! Bed1eiUlt,unlg heGge
'me~~n wiI1d umldld!a;s IStreIben dlarrwf tgerichtet 
seim! l111uß, !IIliJt ,amen Kr'älft,en z'u.,tralchten, ,d\ide 
Prüfung wie in .den 'Jahrep vor 1938 aUjährlich 
vorzunehmen,' so kann angesichts des Personalman
gels, unter dem der Rechnungshof ,derzeit leidet 
und noch weiterhin leiden wird, nicht .die Ver
pflichtung zu einer jä:hrlichen Prüfung üb~rnommen 
we.t1den. Es muß :dleslha,Lb dEe M'Ögll!iichlkeEtt. vor
ib .. !h,alten Ibllie~lx;IlI, geg!eJbenrenlf a'I'lJIS d!i,e II(,QrTIitro'l'!e 
dler Gelbanunrg :z,w>CÜle,r Jalhre iln e!nler PrÜlftUJ11g 
iZiUS1aiffill11eruzuifaslS,en; Ibcidlen Pnüif.un.g,en der Gelba
rUIljg, V1ÜIl1 Gemeflruden iSltdle'r Re'chil1lU1ngs!holf Ihi,e'zu 
sehon :TIlaich dem W ort:lllalUt ,dels. Ibi:s~e,riigen Ge
setzes ermächtigt. Nachdem bisherigen Gesetz,es
WOI1thut ,C§ 22 Sta3'bSrechnwnlgshofgesetz) wäre 
'der RechnlUJnl~lhof v'erlPfl~cht{it. In!:'cht. nur ,die 
'GebaJrurug .eller Hothe:iltsVel'waJtuil1!g de.;:r Länd'er, 
s.onldeIlll! aluch I,&e Geba'r:un:g aWl~r von Lan:d€ls
()1i~aIllen vel1walteten 5df,twn,gen, ~oIIlld~, unld An
~ta(:ren UII1Id Idte Gelha!r.Ulnlg a 1.1 er Lanldler:unter
nelhmunlgen a: 111 11 j ä Ih r:l ,i c Ih zü üherpt1üfen, 
ei'ne VerpflidttUJnlg, ,d!ile. Ihin~j.ehtrrich Ider PriilfuTiig 
Idler BWnJdIe~gelba'l1U1llg lkei'nIe Paira,l::!e!!e !hat urudl vom 
RechIllUll1ig'Slhroif lI1Iichlt übe!1ßoml111en w,e!1dIen 
klÖnIllt'e. 

11. Zu ,§ 15, Abs.r(l). Der KOInltr.a~':e des 
RechnlUfilgsihoifes ~,o,:I:en ikün!ftqg Inicht tTIlur· Sdf
tUlnlgen, F.onld!s 'UTIld Afils't'a';ltc;:n umlterEegen, dlie 
VOn Onganen der Lärnldler verwtal!ltlet wemi'en, 
",o,TIld~rn -:auch jene, ,die VClin IPoerS'OlTIlen 'ulnlCl Per
sonengemeinschaften {zum :Beispiel einem 'Kura
torium) verwaltet werden, die -von Organen des 
Lanldes hestet:C'r SIi!n:d!. Durch &esle Erw>e:teml1lg, 
,dl'ie a:uch lhiillIS,ich,t!hch dies IßtUind!es [sli~he § 1, 
Abs. (3)] und der Städte [siehe§ 18, Abs. (1)] 
vongenOlffil111enw:u,tide, ,~ol:ilen 'U!TIlter and:eremauch 
die LanldiesJhy:potihrekenJanLSltal:ten ~"den Prü!liuTItgt5,

bereich dies Rechmiunlgslho:fes eildb.elzogen werden. 
Diese ,Beslt~lffimulnlg :ist von um 'So IgrlößeJ:1er Wi,ch
tilgJke.it, alls die . ßedleutU'nlg '&r Sti1ftillliligen, Fo,ll'ds 
UiDid AnMalten ISltä:nldEigs'te:I?;,t, die zwalr nicht VOtTI \ 
ibealmteoen Ongamlen ,dler \l;ä;nldle,r Vlerwa'ket, je
'docha:UJs .echten Lanlde~m.iitte:!n, gespeist wer,dJen. 

12. Zu, § 15, ,Aibs. 1(1), 'iSal.t:z 2. Der Kontrol'!le 
dIunch den RechinlUngslhdf UJn,terillilegm ,die U mer_ 
n.ehmuIl/gen, aal rdieI1Jena;~:!e finanlz,:1fI:ifen AnterlJ:e 
eimern Lanlde zustehen lU!nldl elbenlslO [semäß At
tiilOOl 127 a', Alb\). 1(3), 1. Sa',tlz]dlile Unrtenn>eih
mungen, an ,denen alle Ant,eile einer Gemeinde 
m;:t milllldie:Slterils, 20.000 IEirTI'wolhn,elrn zUJs'Hlhen. 
Ln ejl~lUlen SUTIlcLe~bänld1enm :ha!ben sach nrulll 
Unlterrnreihlmunlgen Igeb:]I,diet (zum Be.~,sp~:eÜ BlleIk
trilzi,t:ätsgeISldmstchalftenr), bei, ,denen s:ilch zwaT sämt
IlkheAnteitle ilm E~lg,entum af.f.ent':;itch-nechtEcher 
Gelbietsikörperschalft.en Ibefinldlen, j.eldoch 1510, ,da~ 

10. Zu ,§ 15, Albs. 1(1) ,QGe:ba:r.unlgspr:ürfuTiig der ,dEIe '&nteiJ.e 'zu emem l(üIberw:itejgenden) Te:,! il111 
Länlder)" wuride iII1 ,dIer ensten Zd.1e dias Wort Bi\gentlUm dies LaI!1de!s UJnld zu .e:nem (gerimlgeren) _ 
"all'Djälh&j.ch" w<1~geLassen; ,damit en:tlfä!I:'t a:e Teia im E:Ig'entUll11 ',"Olll, GeI!p.eiDiden sitlelhen. D:ese 
Verpflicht,u.nlgdres RechnunlgSlhofes ,zur jähr1lchen Unternehmungen sollen- der Kontrolle .des Rech
P.nii1funlg Idler Gelha'rlUmlg dler LäDldler. Wiewdhl der . nlUlnlg)s!hdfes UlTIlt<erC.::Ie,gen wile Uruternelhmun!g,en, 
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deren säl1n1!l~che AllllteA~ ei,nem LalrlJde gehören. Es' stimmten Zuständigkeiten auf dem Gebiete des 
wurde desha:b in§ 15 als zweiter Satz eine Fütsorgewesens, des Straßenwesens u. dgl. schon 
entsprechende Bestimmung aufgenommen. Der derzeit bestehen. 
IteclU11U!I1Jgshdf würde deunna1ch, weflln .er sdlche 18. Zu §18, Abs. :(1). DiePrüJ'ung delr Geha
Umerndhmul1Igen zu pr'iilfenhea!bsicl:ügt, nI;,cht rung der Gemeinden erstreckt ,sich auch. auf Stif
erSt eines Ersuchens der Landesregierung be~ tungen, Fonds und Anstalten, die von Personen 
-dJürlfeJll. (Personengemeinschaften) verwaltet werden, die 

13. Zu § 15, Abs. (l), letzt.er Halbsatz. Den VOn Organen der qemeinde bestellt 6ind. Die 
Anregungen der Länder . Niederösterreich und gleiche Regdung ist für den Bereich des Bundes 
Salzburg entsprechend wurde wieder die Bestim- [siehe § 1, Abs. (3)J und der 'Länder [siehe § 15, 
mung aufgenommen, daß die überprüfung durch Abs. (1)] vorgesehen. 
den Rechnungshof nimt auch die für die Geba- Hinl'ichtliclr· des neu aufgenommenen zweiten 
rung maßgebenden .BeschlÜ6seder verfassungsmäßig Satzes' wird auf die Ausführungen des 
zustehenden Vertretungskörpe; umfaßt. Punktes 12 verwiesen. 

14. Zu § 15, Abs. (2). nieser Absatz wurde neu 
eingefügt. ,Es soll dadurch die im '§ 12, Abs. (4), 
für den .Bunde.sbereich getroffene Regelung der 
Prüfung VOn Unternehmungen, die einer Pflicht
prüfung durch Ahschlußprüfer gemäß dem 
Aktiengesetz unterliegen, auch für Untcmch
mungen, an denen die Länder beteiligt sind, "inn
gemäß, Anwendung finden. 

IS. Zu § 15, Abs. (4). Dieser Absatz wurde im 
Abschnitt füi' die Länderkontrol!e neu eingefügt. 
Für den Bundesbereichbe.stand eine entsprechende 
Regelung :bereits im § 15, Abs. (8), des Sta"ats
rech;nungshofgesetzes; im vorliegenden Entwurf 

. ist die Regelung hinsichtlidt der Bundesmittel im 
. § 13, AhtS. (3),. getroffen: 

16. Zu § 15, Abs. (6), Die Aufnahme einer Frist 
für die Vorlage der Reclinungsabsch1üsse erweist 
sim als notwendig. Auch .die früheren Rechnllngs
hofgesetze' enthielten eine Frist ,mi" .dieVorlage. 

19. Zu § 18, Abs. (2). Der Absatz wurde neu 
eingefügt [siehe die obigen Ausführungen im 
Punkt 14 zu § 15, Abs. (2), des Entwurf,C6]. 

20. Zu§ 18, Abs. (5). Aufnahme ·einer Fri'stfü1r 
die Vorlage des Rechnungsabschlusses [siehe obige 
Bemerkung im Punkt 16 ,zu § 15, Abs. (6), .des 
Entwurfes]. Mit der ,Einschaltupg der Bestimmung, 
daß die Vorlage des Rechnungsabschlusses an den 
Rechnung.shof vor ,seiner Vorlage an den Ge
meinderat zu erfo~gen hat, wird einer Anregung 
der Magistratsdirektion der Stadt Wien ent-
sprochen. . , 

21. Zum Absmnitt· IV. Ebenso wie in den 
Rechnungshofgesetzen in der Zeit vor 1938 wer
.den in einem Abschnitt "sonötige Bestimmungen" 
die nicht der verfassungsgesetz:ichen Verankerurig 
bedürftig.en Bestimmungen über die :Stellung des 
Präsidenten des Rechnungshofes zusammengefaßt. 
Die Bestimmung des § 22 über die Führung der 
Persona:angelegenheiten entsprimt im wesentlichen 
dem§ 19 des Rechnungshofgesetze.s. 1930; die 

17. Zu§ 17. Die Gemeindeverbände sind ein Be"timmung des Ab,. {2) ~teJlt kl.ar, daß dem 
Zusammensch:uß von Gemeinden; als solche sind Präsidenten hinsichtlich der Bedien.steten des 
. d' . h d 1 d L' d 1- Rechnungshofes jene 13dugnisse zukommen, die Sie le.sen nä' er verwan t aiS ·en än ern. ,Ur 

die überprüfung der Gemeindeverbände sollen der :Bundesregierung oder einem Bundesmi~istcr 
nicht _, wie es das Staatsrechnungshofgesetz im gegenüber einem Bediensteten des Bundes im 

Einzelfall zustehen .. § 24 für die Bezirke ·vorgesohen hatte - die Be-
stimmungen, be.treffend die Kontrolle der Länder, 22. Der § 24 entspricht dem § 6' des Staats-
60ndern \ jene, betreffend ,die Gemeinden, sinil~ rechnungshofgesetzes. 
gemäß Anwendung finden. Der Bestimmung 23. Zu§ 26. Die Vollzugsklausel ent6pricht in 

. kommt heute insofern pra:ktisme :Bedeutung zu, I ihrem Wortlaut ijener ·des § 23 des Rechnungs
als derartige ÜberortlicheEinrichtungen mit be- hofgesetzes 1930. 
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